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1229. Bau- und Niveaulinien (Genehmigung). Am 22. Fe­
bruar 1982 ersuchte der Gemeinderat Egg um Genehmigung 
seines Beschlusses vom 19. November 1981 betreffend die 
Festsetzung von Bau- und Nivcaulinien an der projektierten 
V crbindungsstrnsse III. Kl. zwischen der Forchstrnssc IT. Kl. 
Nr. 1 a und der projektierten Neuen Meilenerstrasse I. Kl. 
Nr. 7. 

Das gesetzliche Festsetzungsverfahren wurde ordnungs­
gemäss durchgeführt. Die technische Uebcrprüfung der Vor­
lage gibt zu keinen Beanstandungen Anlass. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 

beschlicsst der Regierungsrat: 

I. Der Beschluss des Gemeinderates Egg vom 19. Novem­
ber 1981 betreffend die Festsetzung von Bau- und Niveauli­
nien an der projektierten Verbindungsstrasse III. Kl. zwi­
schen der Forchstrasse II. Kl. Nr. 1 a und der projektierten 
Neuen Meilenerstrasse I. Kl. Nr. 7 wird gemäss den einge­
reichten Plänen genehmigt. 

II. Der Gemeinderat Egg wird eingeladen, die vorste­
hende Genehmigung öffentlich bekanntzugeben. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Egg (unter Rücksen­
dung eines Bau- und Niveaulinienplans mit Genehmigungs­
vermerk) sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 31. März 1982 
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